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Maßnahmen gemäß der ökologischen Nachhaltigkeitsstrategie  
(Stand: 01.07.2025) 

1. Umsetzung des QNG-Siegels (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) 

 Umsetzung des QNG-Siegels mindestens in dem Standard QNG-PLUS 
 Die Vergabe erfolgt durch akkreditierte Zertifizierungsstellen 

o Für Wohngebäude: DGNB, NaWoh und BNK  
o Für Nicht-Wohngebäude: DGNB und BNB 

 Weiterführende Informationen zum QNG-Siegel: https://www.qng.info  

2. Abgabe eines digitalen Gebäuderessourcenpasses  

 Abgabe eines Gebäuderessourcenpasses in der reduzierten Fassung der 
DGNB (Seite 2) 

 Sofern ein digitaler Gebäuderessourcenpass bereits im Rahmen der QNG-
Zertifizierung erstellt wird, kann dieser, nach Rücksprache mit der IBA Hamburg, 
ersatzweise eingereicht werden.  

3. Prüfung und Nachweis von rückbaubaren und/oder sortenrein trennbaren Konstruktionen  

 Für die Beurteilung der Rückbaubarkeit ist eine Checkliste (Seite 3) auszufüllen, die 
eine Übersicht über die Rückbaubarkeit der Grundstruktur und der wichtigsten 
baulichen Komponenten gibt. 
o Im Rahmen der Checkliste werden die Bauteile der tragenden 

Rohbaukonstruktion, nicht tragenden Rohbaukonstruktion, nichtkonstruktiven 
(Aus-)Bauelemente sowie der Technischen Anlagen aufgeführt.  

o In der Checkliste wird dargelegt, wie sich die einzelnen Bestandteile 
demontieren und voneinander trennen lassen. Sollten sich Verbundstoffe nicht 
vermeiden lassen, sind die verwendeten Verbundstoffe aufzulisten. 

 Sofern eine derartige Prüfung mit Nachweis bereits im Rahmen der QNG-
Zertifizierung erbracht wird, kann dies, nach Rücksprache mit der IBA Hamburg, 
ersatzweise eingereicht werden.  

4. Nachweis über Regenwassernutzung für Dach- & Fassadenbegrünung und 
Außenanlagen 

 Im Rahmen der Gebäudeplanung soll ein Regenwassernutzungskonzept für die 
Bewässerung von Dach- und Fassadenbegrünung sowie privaten Freiflächen 
erarbeitet werden. Ziel ist dabei, die Grünanlagen primär und, wenn möglich, 
ausschließlich mit Regenwasser zu versorgen und Trinkwasser einzusparen. Dafür 
können entsprechende Regenwasserspeicher vorgesehen werden.  
o Bei privaten Grundeigentümern oder sonstig dinglich Verfügungsberechtigten 

(z. B. Erbbauberechtigten) von selbstgenutzten Wohngebäuden ist ein Volumen 
von mindestens 2.000 Litern förderfähig im Förderprogramm 
"Regenwasserzisternen“ der IFB. 

o Bei jeglichen anderen Projekten ist ein Volumen von mindestens 1.000 Liter pro 
20 qm zu bewässernder Grünfläche sinnvoll. 

o Zusätzlich gibt es im Rahmen der IFB-Förderung das Förderprogramm 
„Versickerung“, welches ebenso für das Regenwassernutzungskonzept in 
Betracht gezogen werden kann. 

 

https://www.qng.info/
https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/zirkulaeres-bauen/gebaeuderessourcenpass
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/regenwasserzisternen
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/regenwasserzisternen
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/risa-foerderung-versickerung
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/risa-foerderung-versickerung
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